Regierungspräsidium Tübingen 


Antrag auf Beurlaubung
Abteilung 7 Schule und Bildung


Beamte
	Personalnummer beim LBV / Arbeitsgebiet

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Familienname

	

	

	Vorname

	

	

	Geburtsdatum

	

	

	Amts- bzw. Dienstbezeichnung

	

	

	Schulname, Schulart, PLZ Schulort

	

	

	

	

	

	

	ggf. Landratsamt/Staatl. Schulamt

	

	

	Wohnanschrift:



	Die Beurlaubung soll erfolgen ab:

	

	

	Die Beurlaubung soll befristet werden bis (mindestens 3 Jahre; Abweichungen hiervon sind besonders zu begründen.

	
	

	Ende der Sommerferien
	

	
	


	Stellungnahme der Schule

	( 
An das Landratsamt/Staatl. Schulamt

	( 
An das Regierungspräsidium Tübingen

	

	( 
Dem Antrag stehen keine dienstlichen Gründe entgegen.

	( 
Dem Antrag stehen dienstliche Gründe entgegen.
(Begründung siehe Beilage)

	
	
	

	Datum
	
	Unterschrift


	Stellungnahme des LRA/SSA bzw. RP Tübingen

	( 
Dem Antrag stehen keine dienstlichen Gründe entgegen.

	( 
Dem Antrag stehen dienstliche Gründe entgegen.
(Begründung siehe Beilage)

	

	
	
	

	Datum
	
	Unterschrift


	

	(
Ich beantrage meine Beurlaubung aus familiären Gründen nach § 153 b LBG, da ich

	

	(
Ich beantrage die Verlängerung der Beurlaubung aus familiären Gründen nach § 153 b LBG, da ich

	

	
(
ein Kind (Kinder) unter 18 Jahren habe und diese(s) betreue oder pflege.

	
Geburtsdatum des jüngsten Kindes:_______

	

	
(
einen pflegebedürftigen Angehörigen betreue. Ein ärztliches Attest über die Pflegebedürftigkeit ist beigefügt.

	
Ich bin darüber informiert, dass während der Beurlaubung nur solche Nebentätigkeiten genehmigt werden dürfen, die dem Zweck der Bewilligung des Urlaubs nicht zuwiderlaufen.



	

	(
Ich beantrage meine Beurlaubung wegen Bewerberüberhang nach § 153 c Abs.1 Ziff.1 LBG und erkläre,

	

	( 
Ich beantrage die Verlängerung der Beurlaubung nach § 153 c Abs.1 Ziff.1 LBG und erkläre,

	

	( 
Ich beantrage meine Beurlaubung bis zum Beginn des Ruhestandes nach § 153 c Abs. 1 Ziff.2 LBG und erkläre,

	

	

	
dass ich während der Dauer dieser Beurlaubung auf die Ausübung genehmigungspflichtiger, entgeltlicher Nebentätigkeiten verzichte und nicht genehmigungspflichtige, entgeltliche Tätigkeiten nach § 84 Abs.1 Ziffer 2-5 LBG nur in dem Umfang ausübe, wie sie bei Vollzeitbeschäftigung ohne Verletzung der dienstlichen Pflichten ausgeübt werden könnten.



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	

	Datum
	
	Unterschrift
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